
Liebe St. Stefanerinnen, liebe St. Stefaner!

Gott sei Dank haben wir die erste „Attacke“ des Corona-Virus abgewehrt, auch deshalb, 
weil wir uns am Rande des Pandemie-Geschehens befinden, wie die Fallzahlen bewei-
sen. Die ersten Wochen der Lockerungen zeigen uns, dass es dringend notwendig ist, 
dass der wirtschaftliche Kreislauf wieder in Gang kommt. Und auch der politische! 

Die Steiermärkische Landesregierung hat mit der Verordnung vom 14. Mai die Fortset-
zung der Gemeinderatswahl 2020 auf Sonntag, den 28. Juni 2020 festgelegt. Die 
Abhaltung von Wahlen gehört zu den Kernaufgaben einer Demokratie, das Wahlrecht 
ist ein hohes Gut!

Die Gemeinderatswahl war zum Zeitpunkt der Aussetzung ja bereits voll im Gang, alle 
Stimmen, die via Wahlkarten oder bei der vorgezogenen Stimmabgabe am 13. März 
2020 abgegeben wurden, bleiben gültig.

In den Wahllokalen wird ein größtmöglicher Sicherheits- und Hygienestandard ga-
rantiert. Aufgrund größerer räumlicher Anforderungen, ist es auch notwendig, dass die 
Wahllokale Pirkhof und Zirknitz (für diese Wahl) in die Neue Mittelschule St. Stefan 
verlegt werden. Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Rückseite!

Meine Anliegen:

• Bitte gehen Sie zur Wahl. Es geht dabei ja nicht nur darum, wer Bürgermeister 
werden soll, sondern auch um eine qualifizierte Mehrheit, die den Willen der ge-
samten Bevölkerung repräsentiert. Eine sehr geringe Wahlbeteiligung würde das in 
Frage stellen!

• Gerade jetzt geht es auch um die wirtschaftliche Zukunft von St. Stefan: Wie 
können wir den wirtschaftlichen Kreislauf wieder in Gang bringen? Welche Maßnah-
men müssen jetzt gesetzt werden, damit wir unsere hohe Lebensqualität erhalten 
können?  

• Und vor allem: Wenn 2021 (voraussichtlich und hoffentlich) wieder der Vollbetrieb 
einsetzt – welche Ziele sind realistisch und anzustreben? Welche Pläne haben wir 
dafür in der Schublade? Mit welchen Projekten und Forderungen wollen wir bei den 
Bundes- und Landesstellen vorstellig werden?

• Nicht zuletzt: Wir müssen uns jetzt vor allem um diejenigen sorgen, denen es nicht 
so gut geht. Es ist unsere Aufgabe, im Sinne unserer Gemeinschaft – dafür zu 
sorgen, niemanden zurückzulassen, auf niemanden zu vergessen! 

Wir St. Stefaner(innen) haben oft genug bewiesen, dass 
wir zusammenhalten, wenn es notwendig ist. 

Wir werden auch durch diese herausfordernde Zeit 
unseren Weg gehen. Auch wenn er schwierig ist, 
wir werden einen finden – bestimmt! 

Herzlichst,
Bgm. Stephan Oswald  

PS: Bitte bleiben Sie wachsam, vorsichtig und vor allem gesund!
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Gemeinderatswahl 28. Juni 2020
Aufgrund der Unterbrechung der Gemeinderatswahl 2020 findet der ursprünglich am 22. März 
geplante Wahltag nunmehr am Sonntag, dem 28. Juni 2020, statt. Aus diesem Grund ergehen 
folgende Informationen an die Wahlberechtigten:

Stimmen vom Vorwahltag und Wahlkartenstimmen bleiben gültig!

Alle bereits abgegebenen Stimmen vom Vorwahltag oder mittels Brief-Wahlkarte bleiben gültig. Wahlkarten, 
die Sie bereits angefordert, aber noch nicht retourniert haben, können ebenfalls abgegeben werden. Wahl-
karten müssen spätestens bis 28. Juni 2020 (Wahltag), 13 Uhr ankommen!

Aus Datenschutzgründen ist es nicht möglich, jene Personen herauszufiltern, die schon mittels Briefwahl 
oder beim vorgezogenen Wahltag ihre Stimme abgegeben haben. Somit bekommen alle Wahlberechtigten 
wieder eine Wahlinformation.

Beantragung einer Wahlkarte

Ab sofort haben alle Personen, die noch keine Wahlkarte beantragt haben und nicht am vorgezogenen 
Wahltag ihre Stimme abgegeben haben, die Möglichkeit eine Wahlkarte zu beantragen.

Die Wahlkarten können schriftlich per Post, E-Mail oder über die Plattform www.wahlkartenantrag.at bean-
tragt werden (bis 24.6.2020). Eine persönliche Antragstellung im Gemeindeamt ist ebenso möglich. Dies 
muss jedoch bis spätestens 26.6.2020, 12.00 Uhr im Bürgerservice erfolgen.

Achtung! Die nochmalige Ausstellung einer Wahlkarte wegen Verlust oder Vernichtung durch den Wahl-
berechtigten ist nicht möglich!

Wählen am Wahltag, 28.6.2020 - Öffnungszeiten und Wahllokale

Alle Wahllokale sind am Sonntag, 28.6.2020 in der Zeit von 7.00 bis 13.00 Uhr geöffnet. 

 • Wahlsprengel I St. Stefan, Volksschule St. Stefan 
 • Wahlsprengel II St. Stefan, Volksschule St. Stefan 
 • Wahlsprengel III Pirkhof, NEU: Foyer der Neuen Mittelschule St. Stefan
 • Wahlsprengel IV Zirknitz, NEU: Musikraum der Neuen Mittelschule St. Stefan
 • Wahlsprengel V Gundersdorf, Feuerwehrhaus FF Gundersdorf
 • Wahlsprengel VI Greisdorf, Kindergarten Greisdorf

Hygienevorschriften

Zur sicheren Durchführung der Wahlen angesichts der COVID-19 Pandemie bitten wir Sie um Einhaltung 
der am Wahltag, 28. Juni 2020 geltenden „Corona-Hygienevorschriften“.


